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In die neuen ZTV Asphalt-StB 07 wurden Fest
legungen zu Nähten, Anschlüssen und Fugen 
aufgenommen. Unter 3.3.3 wird geregelt, 
dass die ZTV Fug-StB (3) gelten, sofern nichts 
anderes geregelt ist. Die ZTV Fug-StB 01 so-
wie die dazugehörenden TL- und TP Fug-StB 
01 (4,5) sind im Juni 2002 offiziell eingeführt 
worden und werden zurzeit überarbeitet. 
Die ZTV Fug-StB 01 regeln vertragliche Ele-
mente, während in den TL/TP Fug-StB 01 
Anforderungen an die Materialien und Prü
fungen beschrieben werden. Grundsätzlich 
wird gefordert, dass alle behandelten Pro-
dukte über ein Erstprüfungszeugnis verfügen 
müssen und dass die Produktion eigen- und 
fremdüberwacht wird. Die Erfüllung der An-
forderungen muss durch einen Übereinstim-

mungsnachweis dokumentiert werden, der 
in Form des „Ü-Zeichens“ auf die Verpackung 
aufgebracht werden muss. 
Die ZTV Asphalt-StB 07 regeln u.a. folgende 
Details:

** Anschlüsse von Deckschichten aus Walz-
asphalt an Gussasphalt oder an Einbauten 
sind als Fugen auszubilden. Dies entfällt 
bei Anschlüssen von Asphaltdeckschich-
ten aus offenporigem Asphalt an Einbau-
ten.

** Anschlüsse sind bei Schichten aus Guss
asphalt als Fugen auszubilden.

** Fugenmassen und Fugenbänder müssen 
den TL Fug-StB entsprechen.

** Die Fugenbreite beträgt bei Längs- und 
Queranschlüssen mindestens 10 mm.

Diese Forderungen sind mit einem Randbal-
ken versehen und somit Zusätzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen im Sinne der VOB, 

Teil B – DIN 1961 (6), wenn die ZTV Asphalt-
StB Bestandteil des Bauvertrages sind, und 
müssen in der beschriebenen Weise ausge-
führt werden. Als „Richtlinie“ und Hinweis für 
die Ausschreibung wurde u.a. aufgenommen, 
dass die Fugen in Längsrichtung nicht in Roll-
spuren oder im Bereich von Fahrbahnmarkie-
rungen anzuordnen sind. Die Richtlinien sind 
vom Auftraggeber bei der Aufstellung der 
Leistungsbeschreibung sowie bei der Über-
wachung und Abnahme der Bauleistung zu 
beachten.

Fugen an Einbauten

Die ZTV Asphalt-StB 07 fordern unter 3.3.3 
„Anschlüsse und Fugen“, dass Anschlüsse 
von Deckschichten aus Walzasphalt an Ein
bauten als Fugen ausgebildet werden. Dabei 
kann es sich um Bordsteine, Pflaster, Schacht
abdeckungen oder Schieberkappen handeln.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Schä-
den entstehen, wenn keine Fugen ausge-
bildet werden (Abbildung 1). Daher haben 
viele Kommunen, Stadtwerke und Energie-
versorgungsunternehmen bereits eigene 
Verarbeitungsvorschriften verfasst, um die 
Schäden und damit verbundene Nacharbeiten 
und Kosten zu vermeiden. Die Ausschreibun-
gen sind dementsprechend erweitert worden. 
Auch viele Bauunternehmen bilden inzwi
schen in Eigenverantwortung Fugen aus oder 
weisen darauf hin, dass Fugen ausgebildet 
werden müssen. Als Fachfirmen sind sie dafür 
verantwortlich, dass die Anforderungen der 
aktuellen Regelwerke wie der ZTV Asphalt-
StB 07 erfüllt werden. Ansonsten können im 
Schadensfall Regressansprüche an die Fir-
men gestellt werden.
Für den Anschluss des Asphalts an die Schie-
berkappen haben verschiedene Energie
versorgungsunternehmen aufgrund eigener 
Erfahrungen spezielle Verfahren entwickelt, 
die sich in der Praxis bestens bewährt haben 
und daher ausgeschrieben werden. Bei dem 
Austausch von Schieberkappen wird bei-
spielsweise der Asphalt in einer Fläche mit 
dem Durchmesser von ca. 30 cm um die Kap-
pe herum ausgefräst und entfernt. Dann wird 
die Kappe eingebaut und der Raum um das 
Gestänge bis auf die Höhe der Oberkante der 
Tragschicht mit einem frühhochfesten minera-
lischem Mörtel verfüllt. Anschließend wird an 
der Schieberkappe und an der Asphaltflanke 
ein selbstklebendes Bitumenfugenband ange-
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Abbildung 1: Schäden an Einbauten im Asphalt. Es wurde keine Fuge ausgebildet.
	 Fotos: Denso



10 | 20093

FACHBEITRAGSTRASSENBAU

bracht (Abbildung 2) und danach der verblie-
bene Raum bis zur Oberkante der Deckschicht 
mit einem kalt verarbeitbaren Reparatur
asphalt verfüllt. Bei dem Einbau wird der 
Kaltasphalt mit einem speziellen Kleingerät 
verdichtet und verbindet sich fest mit dem 
Bitumenfugenband, sodass eine dichte und 
dauerhafte Verbindung entsteht.

Fugen in Verkehrsflächen

Fugen in Verkehrsflächen aus Asphalt wer
den in der Regel durch das Einlegen eines 
Bitumenfugenbandes oder durch nachträg
liches Schneiden und Vergießen hergestellt. 
Bei dem Schneiden und Vergießen werden 
heiß verarbeitbare Fugenmassen eingesetzt, 
für die seit dem 1. Januar 2007 die euro-
päische Norm DIN EN 14 188 – 1 gilt (7). In 
dieser Norm werden die Fugenmassen der 
Typen N 1 (elastisch – hoch dehnfähig) und  
N 2 (normal – geringer dehnfähig) geregelt. 
Die Fugenmassen müssen die Anforderungen 
der DIN EN 14 188 – 1 erfüllen und die Verpa
ckung muss dementsprechend mit einem CE 
gekennzeichnet sein, damit sie in den Ländern 
der EU eingesetzt werden können.
Bitumenfugenbänder werden vor dem Einbau 
des Asphaltes eingebaut, sodass der Verkehr 
nach dem Einbau des Fugenbandes und des 
Asphalts wieder rollen kann. Bei der Verwen-
dung von Heissvergussmassen muss nach 
dem Einbau des Asphalts in einem zweiten 
Schritt geschnitten und vergossen werden, 
was vielfach zu einer zweiten Verkehrssper-
rung führt. Weiterhin ist bei der Verwendung 
von Fugenbändern sichergestellt, dass die 
Fuge an der richtigen Stelle liegt. Bei dem 
nachträglichen Schneiden kann nicht ausge-
schlossen werden, dass neben der Verbin-
dungsstelle geschnitten wird. 
Bitumenfugenbänder in der anschmelzbaren 

und der selbstkle-
benden Version 
können von Hand 
oder maschinell 
eingebaut wer-
den. Die selbstkle-
benden Produkte 
werden bereits 
bei der Produktion 
im Herstellerwerk 
mit einer Klebe-
schicht versehen 
und brauchen 
nicht mehr an-
geschmolzen zu 
werden, sodass 
Verarbeitungsfeh-
ler weitestgehend 
ausgeschlossen 
werden. Ein Vor-

anstrich muss  gemäß den ZTV Fug-StB 01 
für die Heißvergussmassen und für Bitumen-
fugenbänder eingesetzt werden. Die Produkte 
müssen geprüft worden sein und die Anforde-
rung der TL- und TP Fug-StB 01 erfüllen. Das 
selbstklebende Tok-Band SK und der dazu-
gehörige Tok-Primer SK bei-
spielsweise wurden gemäß 
diesen Bedingungen geprüft 
und haben alle Anforderun-
gen erfüllt. Die Überein-
stimmung mit den Anfor-
derungen wird durch den 
Übereinstimmungsnachweis 
(„Ü-Zeichen“) dokumentiert, 
der auf der Verpackung 
aufgebracht werden muss. 
In dem Ü-Zeichen werden 
der Hersteller des Produkts 
und das Prüfinstitut angege-
ben sowie die Richtlinie, ge-
mäß der das Produkt bei der 
Erstprüfung geprüft worden 
ist und seitdem eigen- und 
fremdüberwacht wird.
Für den Einsatz in Flächen 
aus offenporigem Asphalt 
steht seit ca. zwei Jahren 
mit dem Tok-Band Drain SK 
(Abbildung 4) ein spezielles 
Bitumenfugenband zur Ver-
fügung, das in einem Beitrag 
in der s+t in Dezember 2008 
vorgestellt worden ist (8).

Maschinelle  
Verarbeitung mit dem 
Tokomat-Verfahren

Für die maschinelle Verle-
gung stehen seit Jahren 
bewährte Spezialgeräte zur 

Verfügung. Dabei handelt es sich um Verlege-
geräte, mit denen sowohl anschmelzbare als 
auch selbstklebende Fugenbänder schnell und 
mit hoher Qualität verarbeitet werden kön-
nen. Ein gutes und praxisbewährtes Verfahren 
ist das maschinelle Verlegen der Fugenbänder 
mit dem Tokomat. Bei diesem Verfahren wird 
das Fugenband in dem Gerät vor Ort auf der 
Baustelle in der gewünschten Abmessung ge-
formt und in einem warmen und plastischen 
Zustand über eine Austragdüse direkt an die 
Flanke angearbeitet. Das Verfahren ist insbe-
sondere für raue und unregelmäßige Flanken 
geeignet. Auch dieses Verfahren bietet den 
Vorteil, dass die Fläche nach dem Einbau des 
Bitumenfugenbandes und nach der Abkühlung 
des Asphaltes wieder befahren werden kann, 
ohne dass anschließend noch Arbeiten an den 
Fugen erforderlich wären. Es wird daher häu-
fig auf Baustellen eingesetzt, auf denen unter 
Termindruck gearbeitet werden muss. Fugen 
an Betongleitwänden auf der Autobahn wer-
den damit vielfach hergestellt, da die Wän-
de bei diesem Verfahren sauber bleiben und 
nicht durch Schneidschlamm oder flüssige 
Massen beschmutzt werden (Abbildung 3).

Abbildung 2: Einbau eines Bitumenfugenbandes an einer Schieber-
kappe

Abbildung 3: Einbau des Bitumenfugenbandes an einer 
Betongleitwand mit dem Tokomat
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Zusammenfassung

Die technische Lebensdauer einer Verkehrs-
fläche wird auch von kleinen Bestandteilen 
bestimmt. Dazu gehören Nähte und Fugen, die 
beispielsweise in Asphaltflächen ausgebildet 
werden müssen. Das Thema ist deutlich auf-
gewertet worden, indem entsprechende Be-
stimmungen in die neuen ZTV Asphalt-StB 07 
aufgenommen worden sind. Zwischen Walz-
asphalt- und Gussasphaltflächen sowie an 

Einbauten wie Schachtabdeckungen 
und Schieberkappen müssen gemäß 
dem neuen Regelwerk Fugen ausgebil-
det werden, die Bewegungen aufneh
men sollen. Als Verfahren werden das 
Einlegen von Bitumenfugenbändern 
und das Vergießen mit heiß verarbeit-
baren Fugenmassen beschrieben. Die 
Materialien müssen geprüft sein und 
gemäß einer EU-Norm mit einem CE 
oder gemäß den deutschen ZTV Fug-
StB 01 mit einem Übereinstimmungs
zeichen gekennzeichnet sein. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass ge-
eignete und geprüfte Materialien ver-
wendet werden, die den Anforderun-
gen in der Praxis standhalten können. 

Literatur 

1. FGSV: „Zusätzliche Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für den Bau 
von Verkehrsflächenbefestigungen aus 
Asphalt“, ZTV Asphalt-StB 07, Köln 2007. 

2. FGSV: „Merkblatt für Schichtenverbund, 
Nähte, Anschlüsse und Randausbildung 
von Verkehrsflächen aus Asphalt“, M SNAR, 
Köln 1998. 

3. FGSV: „Zusätzliche Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für Fugen  
in Verkehrsflächen“ ZTV Fug-StB 01,  
Köln 2001. 

4. FGSV: „Technische Lieferbedingungen für 
Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen“ TL Fug-
StB 01, Köln 2001. 

5. FGSV: „Technische Prüfbedingungen für 
Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen“ TP Fug-
StB 01, Köln 2001. 

6. DIN: „Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen – Teil B: Allgemeine Vertrags-
bedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen – DIN 1961, VOB, Berlin. 

7. DIN: „Fugeneinlagen und Fugenmassen – 
Teil 1: Anforderungen an heiß verarbeitba-
re Fugenmassen; Deutsche Fassung EN 14 
188-1:2004“, DIN EN 14 188 – 1, Berlin 2004. 

8. Gerhard Gebhards, „Bitumenfugenband 
für offenporigen Asphalt“, s+t 12/2008. 
 
Info 

Tel.: 0214/26 02-304 
E-Mail: gebhards@denso.de

Abbildung 4: Das Ergebnis ist ein sauber verlegtes 
Bitumenfugenband an einem offenporigen Asphalt
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